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Es ist unglaublich, dass Schulleiter dies immer wieder zum Thema machen und einige noch
nichts dazugelernt haben.
Deswegen zur Rechtstlage:
Jeder hat den Anspruch unter Forbezahlung der Bezüge einen Artzttermin auch in der
Arbeitszeit wahr zu nehmen.
Hierzu muss der Termin entweder dringend erforderlich sein (akutes Schmerzproblem), kein
anderer Termin steht zur Verfügung,
die Maßnahme kann aus ärztlicher Sicht nicht auf die Ferien verschoben werden. Im Zweifel ist
dies durch ärztliches Zeugnis zu
belegen.
Da ich meinem Arbeitgeber keine genauen Erklärung zur Art der Erkrankung usw. geben muss
sind die Kontrollmöglichkeiten gering, so
dass hier zwar theoretisch ein Missbrauchspotential besteht, aber das besteht ja bei
kurzfristiger Kranknmeldung bis zu drei Tagen auch.
Gäbe es diese Möglichkeit nicht, so bestünde immer noch die Möglichkeit der Krankschreibung;
denn das wissen viele nicht, eine Arbeitsunfähigkeit nach
den gesetzlichen Bestimmungen liegt auch dann vor, wenn der AN momentan zwar arbeitsfähig
ist, ein Verbleib im Arbeitsprozess jedoch wahrscheinlich zur
Arbeitsunfähigkeit oder Verschlimmerung des Krankheitszustandes führt. Dieses Hilfskonstrukt
wäre m.E. nach immer gegeben in den Fällen, wo durch arbeits-
rechtliche Bestimmungen ein dringender Arztbesuch vereitelt würde.
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